Richtlinie des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur (MWFK)

zur Förderung von Kompetenzentwicklung in Kunst und Kultur

Anlage 2 zum Antrag: Zielgruppennachweis 
Antragsteller: 





Name/Bezeichnung












Anschrift

Zutreffendes bitte ankreuzen und mit Unterschrift bestätigen!
Die Anlage reichen sie bitte mit dem Antrag ein bzw. nach!
Hinweise zur Zielgruppendefinition finden Sie auf der Seite 2 dieser Anlage!
1.
Angaben zur Zielgruppe 1: Unternehmen (Darunter auch Freiberufler/selbst. Künstler)
Ich bestätige, dass das o. g. Unternehmen / ich als Freiberufler

O
ein KMU* (1 bis 250 Beschäftigte) im Sinne der Vorgaben der EU-Definition ist/bin. 
O
kein KMU* (mehr als 250 Beschäftigte) im Sinne der Vorgaben der EU-Definition ist. 


* KMU = kleines und mittleres Unternehmen
Mir ist bekannt, dass die hier gemachten Angaben subventionserheblich sind und bei Bedarf nachgewiesen und die entsprechenden Dokumente vorgelegt werden müssen.

___________________

__________________
Ort, Datum 



Unterschrift


 

Stempel

2.
Angaben zur Zielgruppe 2: arbeitslose Künstler/Künstlerin
(Beschäftigungsstatus: Siehe auch Hinweise zur Anlage!)
Ich bestätige, dass… 
O
ich arbeitslos bin, d. h. in keinem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis stehe bzw. nicht selbstständig tätig bin (Freiberufler). 
O
ich arbeitssuchend bin, eine Ich-AG bin bzw. eine Unternehmensgründung vorbereite.
Mir ist bekannt, dass die hier gemachten Angaben subventionserheblich sind und bei Bedarf nachgewiesen und die entsprechenden Dokumente vorgelegt werden müssen.

___________________

__________________

Ort, Datum 



Unterschrift


 

3.
Angaben zur Zielgruppe 3: Kultureinrichtungen (z. B. e. V.)

Ich bestätige, dass die Kultureinrichtung keinen erwerbswirtschaftlichen Bereich unterhält, aus dem ein Umsatz in Höhe von mindestens 30.678 EUR im Jahr erzielt wird. 

Mir ist bekannt, dass die hier gemachten Angaben subventionserheblich sind und bei Bedarf nachgewiesen und die entsprechenden Dokumente vorgelegt werden müssen.


___________________

__________________
Ort, Datum 



Unterschrift


 

Stempel

Hinweise zur Anlage „Zielgruppennachweis“
Zu Zielgruppe 2 „arbeitslose Künstler/Künstlerin“:
Hier werden folgende Personengruppen berücksichtigt:
· als arbeitslos gemeldete Künstler/-innen

· Künstler/-innen in Vorbereitung zur Unternehmensgründung

· Ich-AG

· Künstler/-innen, die nachweisbar gemeldete Arbeitssuchende bei der Agentur für Arbeit, ARGE, Optionskommune sind.
Zu Zielgruppe 2 und 3:
Für Qualifizierungsteilnehmer/-innen, die der Zielgruppe 2 und 3 zugeordnet werden können, beträgt die max. Förderung 4.000,00 €.

Zu Zielgruppe 1: Informationen zur EU Definition für KMU
(Verordnung (EG) 70/2001 und Empfehlung EU 2003/361)
KMU-Schwellenwerte:
	Unternehmens-
klasse
	Personal/

Anzahl Beschäftigte
	Umsatz

EURO
	oder
	Bilanzsumme

EURO

	KMU
	<250
	<= 50 Mio. €
	
	<= 43 Mio. €


KMU werden nach Vorgaben der EU definiert als Unternehmen, die weniger als 250 Beschäftigte und einen Jahresumsatz von höchstens 50 Millionen EUR oder eine Jahresbilanzsumme von höchstens 43 Millionen EUR haben. Es muss sich um unabhängige  Unternehmen handeln, die nicht zu 25 % oder mehr des Kapitals oder der Stimmanteile im Besitz von einem oder mehreren Unternehmen gemeinsam stehen, welche die genannte Definition der KMU nicht erfüllen. Für den Fall, dass zwei oder mehr Unternehmen 25 % oder mehr des Kapitals oder der Stimmanteile des KMU in ihrem Besitz haben, werden bei Prüfung die Beschäftigtenzahl und der Jahresumsatz bzw. die Jahresbilanzsumme addiert, die Summen müssen dann unter der in der KMU-Definition bestimmten Höchstgrenze liegen.

Bei eingetragenen Vereinen handelt es sich dann um ein KMU im Sinne der o. g. Kurzdefinition, wenn der Verein aus einem erwerbswirtschaftlichen Bereich einen Umsatz in Höhe von mindestens 30.678 EUR erzielt. Mitgliedsbeiträge finden bei der Berechnung des Umsatzes keine Berücksichtigung.

Gemäß § 14 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist ein Unternehmer eine natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäftes in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen Tätigkeit handelt. 

Diese Regelung entspricht der EU-Definition: „Als Unternehmen gilt jede Einheit, unabhängig von ihrer Rechtsform, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt. Dazu gehören insbesondere auch jenen Einheiten, die als Einpersonen- oder Familienbetriebe eine handwerkliche Tätigkeit oder andere Tätigkeiten ausüben, sowie Personengesellschaften oder Vereinigungen, die regelmäßig eine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben.“ 

Definition Freier Berufe (§18 Abs.1 des Einkommenssteuergesetzes) Dort heißt es „ Angehörige Freier Berufe erbringen aufgrund besonderer beruflicher Qualifikationen persönlich, eigenverantwortlich und fachlich geistig-ideelle Leistungen, unabhängig im Interesse ihrer Auftraggeber und der Allgemeinheit. Ihre Berufsausübung unterliegt in der Regel spezifischen berufsrechtlichen Bindungen nach Maßgabe der staatlichen Gesetzgebung oder des von der jeweiligen Berufsvertretung autonom gesetzten Rechts, welches die Professionalität , Qualität und das zum Auftraggeber bestehende Vertrauensverhältnis gewährleistet und fortentwickelt“.

Freiberufliche Künstler fallen damit als selbständig Tätige unter diesen Unternehmensbegriff. Es wird ein Eigenanteil i.H.v. 20 % an den Qualifizierungskosten verlangt.

Weitere Informationen zu der KMU-Definition der EU:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_en.htm
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/de/oj/dat/2003/l_124/l_12420030520de00360041.pdf
